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Hygienekonzept des Reit- und Fahrvereins 

Rodenbach anlässlich des Turniers am 

10./11. Oktober 2020 

 

I. Grundsätzliches 

Der Turnierbeauftragte für Sicherheit und Hygiene ist Herr Sebastian Gloede. 

Herrn Gloede obliegt das Hausrecht, er kann bei Bedarf Personen, die sich nicht 

an die Sicherheits- bzw. Hygienemaßnahmen halten, vom Turniergeschehen 

ausschließen.  

1. Alle am Turnier teilnehmenden und anwesenden Personen müssen 
gesund sein. Sie dürfen insbesondere keine Symptome einer akuten 
Erkältung oder Atemwegserkrankung zeigen. 
 

2. Grundsätzlich sind die Auflagen der 10. Corona-
Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz (10. CoBeLVO) vom 19. 
Juni 2020 einzuhalten.  

 

3. Beim Betreten der Anlage gilt die A-H-A Regel (Abstand halten, 
verantwortungsvolle Hygiene zum persönlichen und fremden Schutz, 
Anziehen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Wartebereichen, 
Niesetikette). 

 

4. Zutritt zum Turniergelände Reitanlage Berghof, Rodenbach: 
 

- Personen, die einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des 
Allgemeinbefindens bzw. mit nur leichten Symptomen aufweisen (z.B. nur 
Schnupfen, leichter Husten, Halsschmerzen) oder die eine anamnestisch 
bekannte Symptomatik (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie) haben, 
erhalten Zutritt zu dem Turnier.  

 
- Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder mit COVID-19 zu 

vereinbarende Symptome aufweisen oder innerhalb der letzten 14 Tage 
Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder einer sonstigen 
Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen das Turniergelände nicht 
betreten. 
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- Die zeitliche Anwesenheit der Turnierbesucher1, Teilnehmer, Helfer auf 
der Reitanlage wird an beiden Turniertagen dokumentiert und für 4 
Wochen archiviert. Im Anschluss werden alle personenbezogenen Daten 
vernichtet. 
 

- Das Erfassen aller für die Dokumentation nötigen Daten erfolgt bei der 

Zufahrt zum Turniergelände durch Helfer. Die Anwesenheit wird über 

Formulare erfasst, die schon bei der Turniermeldung auszufüllen sind. 

 

- Alle Turnierteilnehmer tragen entsprechende Tageseinlassbänder 

(unterschiedliche Farben für die beiden Tage). Die Turnierhelfer tragen zur 

besseren Erkennung zusätzlich das Vereinslogo/Button. 

 

- Grundsätzlich sollen sich Turnierteilnehmer möglichst nur 1,5 Stunden vor 

Beginn der ersten Prüfung bis ca. 30 Minuten nach der letzten Prüfung auf 

dem Turniergelände aufhalten. 

 

II. Hygienemaßnahmen: 
 

Hygienestationen finden sich im Bereich vor der kleinen Reithalle sowie vor der 

Meldestelle. 

 

Die Desinfektion von häufig frequentierten Gegenständen (Türklinken, Tische 

im Essbereich, Stiften) erfolgt in regelmäßigen Abständen. Die Desinfektion der 

Türklinken sowie der Tische im Essbereich übernehmen die Turnierhelfer. Die 

Desinfektion der Tische der Richter, Schreiber erfolgt durch die selbigen bei 

Personenwechsel.  

 

Sanitäre Anlagen: 

Für die Besucher und Teilnehmer stehen ausschließlich die Toiletten in der 

großen Reithalle zur Verfügung. Die Helfer nutzen ausschließlich die Toiletten 

im Hof Berghof 2. Die sanitären Anlagen werden regelmäßig (alle 2 Stunden) 

gereinigt. Die Reinigung der Toiletten wird per Aushang dokumentiert. 

 

  

 
1 Im Folgenden steht die männliche Form immer für beide Geschlechter. 
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Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): 

 

• in Bereichen innerhalb der Hallen, in welchen der Mindestabstand von 1,5 

Metern nicht eingehalten werden kann. 

 

• im Bereich vor der kleinen Reithalle für Trainer/Betreuer beim Abreiten.  

 

• im Bereich vor der Speisen- und Getränkeausgabe. 

 

Eine weitergehende Maskenpflicht ist durch entsprechende Beschilderung 

kenntlich gemacht. 

 

 

III. Weitere Sicherheitsaspekte 

Belüftung 

Eine Belüftung der großen Halle ist durch die baulichen Gegebenheiten 

gewährleistet. Im oberen Stalltrakt mit der angeschlossenen kleinen Halle sind 

zur Wahrung einer ausreichenden Belüftung alle Türen durchgehend geöffnet. 

Mindestabstand 

In Wartebereichen erfolgt eine Markierung zur Wahrung des Mindestabstandes 

auf dem Boden. 

Wegesystem 

Für die große Reithalle gilt ein Einbahnstraßen-System. Der Eingang befindet 

sich „oben“ bei der Meldestelle, der Ausgang „unten“. Das Wegesystem ist 

entsprechend ausgeschildert.  

Sicherheit des Turnierpersonals  

An der Meldestelle befindet sich ein Spuckschutz. Bodenmarkierungen 

unterstützen bei der Wahrung des Mindestabstandes.  

Die Tische für die Richter/Schreiber werden räumlich getrennt voneinander 

angeordnet bzw. mit entsprechendem Spuckschutz (Plexiglasscheiben) 

versehen. Der Platz für den Hallensprecher wird räumlich getrennt angeordnet. 
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Abreiteplatz 

Die Anzahl der Pferde in der Vorbereitungshalle ist auf 6 beschränkt. Die strikte 

Einhaltung dieser Regelung obliegt dem Richter am Abreiteplatz. 

Prüfungshalle 

Die Anzahl der Pferde in der großen Prüfungshalle ist auf 6 beschränkt. 

Maximal 2 Pferde-/Reiter in der laufenden Prüfung, 2 Pferde-/Reiter im 

Vorbereitungsviereck und 2 Pferde-/Reiter vor dem Vorbereitungsviereck 

wartend auf den Einritt.  

Aufenthalts-/Verpflegungsbereich 

In der großen Reithalle ist ein Aufenthalts-/Verpflegungsbereich eingerichtet, in 

dem die Besucher die Verpflegung zu sich nehmen können. Am Sitzplatz darf 

die MNB abgenommen werden.  

In der Verpflegungsausgabe ist nur ein festgelegter Personenkreis (Helfer, 

Turnierleitung, Vorstandsmitglieder) zugelassen, der tagesaktuell beim 

Betreten dokumentiert wird. 

Bei der Zubereitung von Snacks/Speisen gilt Maskenpflicht. Das Tragen von 

Handschuhen ist obligatorisch und Handschuhe sollen häufig gewechselt 

werden. Im Ausgabe- und Verkaufsbereich der Speisen befindet sich ein 

Spuckschutz (Plexiglasscheiben). 

Es wird ein separater Kassierplatz eingerichtet. 

Die Reinigung von Geschirr/Gläsern erfolgt in der Spülmaschine bei mindestens 

60 Grad Wassertemperatur. 

Zucker und Milch werden ausschließlich vorportioniert ausgegeben.  

Bei der Verpflegungsausgabe findet sich eine Bodenmarkierung zur Wahrung 

des Mindestabstandes.  

Die Tische/Arbeitsflächen im Verpflegungs-u. Küchenbereich werden 

regelmäßig desinfiziert.  
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Rodenbach, Oktober 2020 

gez.  

 

……………………………………….     ………………………………….. 

Sebastian Gloede       Markus John 

1. Vorstand des RFV Rodenbach /                         2.   Vorstand des RFV Rodenbach 

Sicherheits- u. Hygienebeauftragter 


